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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen 
Arbeit im Physikunterricht der gymnasialen Oberstufe 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schul-
programms hat die Fachkonferenz Physik die folgenden fachmethodischen und 
fachdidaktischen Grundsätze beschlossen. Die Grundsätze 1 bis 14 beziehen 
sich auf fachübergreifende Aspekte, die Grundsätze 15 bis 26 sind fachspezifisch 
angelegt. 

Überfachliche Grundsätze: 

1.) Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor 
und bestimmen die Struktur der Lernprozesse. 

2.) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem 
Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler. 

3.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 
4.) Medien und Arbeitsmittel sind lernernah gewählt. 
5.) Die Schülerinnen und Schüler erreichen einen Lernzuwachs. 
6.) Der Unterricht fördert und fordert eine aktive Teilnahme der Lernen-

den. 
7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Lernenden 

und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 
8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzel-

nen Schülerinnen und Schüler. 
9.) Die Lernenden erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und 

werden dabei unterstützt. 
10.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Einzel-, Partner- 

bzw. Gruppenarbeit sowie Arbeit in kooperativen Lernformen. 
11.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 
12.) Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird einge-

halten. 
13.) Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
14.) Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 
 
Fachliche Grundsätze: 

15.) Der Physikunterricht ist problemorientiert und Kontexten ausgerichtet. 
16.) Der Physikunterricht ist kognitiv aktivierend und verständnisfördernd. 
17.) Der Physikunterricht unterstützt durch seine experimentelle Ausrich-

tung Lernprozesse bei Schülerinnen und Schülern. 
18.) Der Physikunterricht knüpft an die Vorerfahrungen und das Vorwis-

sen der Lernenden an. 
19.) Der Physikunterricht stärkt über entsprechende Arbeitsformen kom-

munikative Kompetenzen. 
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20.) Der Physikunterricht bietet nach experimentellen oder deduktiven 
Erarbeitungsphasen immer auch Phasen der Reflexion, in denen der 
Prozess der Erkenntnisgewinnung bewusst gemacht wird. 

21.) Der Physikunterricht fördert das Einbringen individueller Lösungs-
ideen und den Umgang mit unterschiedlichen Ansätzen. Dazu gehört 
auch eine positive Fehlerkultur. 

22.) Im Physikunterricht wird auf eine angemessene Fachsprache und die 
Kenntnis grundlegender Formeln geachtet. Schülerinnen und Schüler 
werden zu regelmäßiger, sorgfältiger und selbstständiger Dokumen-
tation der erarbeiteten Unterrichtsinhalte angehalten.   

23.) Der Physikunterricht ist in seinen Anforderungen und im Hinblick auf 
die zu erreichenden Kompetenzen und deren Teilziele für die Schüle-
rinnen und Schüler transparent. 

24.) Der Physikunterricht bietet immer wieder auch Phasen der Übung 
und des Transfers auf neue Aufgaben und Problemstellungen. 

25.) Der Physikunterricht bietet die Gelegenheit zum regelmäßigen wie-
derholenden Üben sowie zu selbstständigem   Aufarbeiten von Unter-
richtsinhalten.   

26.) Im Physikunterricht wird ein GTR oder ein CAS verwendet. Die 
Messwertauswertung kann auf diese Weise oder per PC erfolgen. 
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrück-
meldung 

 

Hinweis:  

Um sowohl Transparenz bei Bewertungen als auch in der Vergleichbar-
keit von Leistungen zu gewährleisten, sollen durch die Fachgruppe Ver-
einbarungen zu Bewertungskriterien und deren Gewichtung getroffen 
werden. 

 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des 
Kernlehrplans Physik hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entspre-
chenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur 
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nach-
folgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngrup-
penübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. 
Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in 
den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung 
zum Einsatz. 
 
Überprüfungsformen 
In Kapitel 3 des KLP Physik Lehrplan werden Überprüfungsformen ange-
geben, die Möglichkeiten bieten, Leistungen im Bereich der „sonstigen 
Mitarbeit“ oder den Klausuren zu überprüfen. Um abzusichern, dass am 
Ende der Qualifikationsphase von den Schülerinnen und Schülern alle 
geforderten Kompetenzen erreicht werden, sind alle Überprüfungsformen 
notwendig. Besonderes Gewicht wird im Grundkurs auf experimentelle 
Aufgaben und Aufgaben zur Datenanalyse gelegt. 
 
Lern- und Leistungssituationen 

In Lernsituationen ist das Ziel der Kompetenzerwerb. Fehler und Umwe-
ge dienen den Schülerinnen und Schülern als Erkenntnismittel, den Lehr-
kräften geben sie Hinweise für die weitere Unterrichtsplanung. Das Erken-
nen von Fehlern und der konstruktiv-produktive Umgang mit ihnen sind ein 
wesentlicher Teil des Lernprozesses.  

Bei Leistungs- und Überprüfungssituationen steht dagegen der Nach-
weis der Verfügbarkeit der erwarteten bzw. erworbenen Kompetenzen im 
Vordergrund.  
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Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit 

Folgende Aspekte können bei der Leistungsbewertung der sonstigen Mit-
arbeit eine Rolle spielen (die Liste ist nicht abschließend): 

• Sicherheit, Eigenständigkeit und Kreativität beim Anwenden fach-
spezifischer Methoden und Arbeitsweisen  

• Verständlichkeit und Präzision beim zusammenfassenden Darstel-
len und Erläutern von Lösungen einer Einzel-, Partner-, Gruppen-
arbeit oder einer anderen Sozialform sowie konstruktive Mitarbeit 
bei dieser Arbeit  

• Klarheit und Richtigkeit beim Veranschaulichen, Zusammenfassen 
und Beschreiben physikalischer Sachverhalte  

• sichere Verfügbarkeit physikalischen Grundwissens (z. B. physika-
lische Größen, deren Einheiten, Formeln, fachmethodische Verfah-
ren) 

• situationsgerechtes Anwenden geübter Fertigkeiten 
• angemessenes Verwenden der physikalischen Fachsprache 
• konstruktives Umgehen mit Fehlern 
• fachlich sinnvoller, sicherheitsbewusster und zielgerichteter Um-

gang mit Experimentalmedien  
• fachlich sinnvoller und zielgerichteter Umgang mit Modellen, Hilfs-

mitteln und Simulationen 
• zielgerichtetes Beschaffen von Informationen  
• Erstellen von nutzbaren Unterrichtsdokumentationen, ggf. Portfolio  
• Klarheit, Strukturiertheit, Fokussierung, Zielbezogenheit und Adres-

satengerechtigkeit von Präsentationen, auch mediengestützt  
• sachgerechte Kommunikationsfähigkeit in Unterrichtsgesprächen 

und Kleingruppenarbeiten 
• Einbringen kreativer Ideen 
• fachliche Richtigkeit bei kurzen, auf die Inhalte weniger vorange-

gangener Stunden beschränkten schriftlichen Überprüfungen 
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Beurteilungsbereich Klausuren 

Für Aufgabenstellungen mit experimentellem Anteil gelten die Regelun-
gen, die in Kapitel 3 des KLP formuliert sind. 

Dauer und Anzahl richten sich nach den Angaben der APO-GOSt.  
Einführungsphase: 
1 Klausur im ersten und zweiten Halbjahr (90 Minuten) 
 
Qualifikationsphase 1: 
2 Klausuren pro Halbjahr (je 2 Unterrichtsstunden im GK und je 3 Unter-
richtsstunden im LK), wobei in einem Fach die letzte Klausur im 2. Halb-
jahr durch 1 Facharbeit ersetzt werden kann bzw. muss. 
 
Qualifikationsphase 2.1: 
2 Klausuren (je 3 Unterrichtsstunden im GK und 4 Unterrichtsstunden im 
LK) 
Qualifikationsphase 2.2: 
1  Klausur, die – was den formalen Rahmen angeht –  unter Abiturbedin-
gungen geschrieben wird.   
 
Bei der Klausurbesrpechung wird den Schülern ein Kriterienraster bzw. 
eine Musterlösung ausgeteilt. Dieses Kriterienraster bzw. die Musterlö-
sung mit entsprechender Bepunktung wird den korrigierten Klausuren bei-
gefügt und die Leistungsbewertung den Schülerinnen und Schüler auf die-
se Weise transparent gemacht. 
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Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 
 
Für Präsentationen, Arbeitsprotokolle, Dokumentationen und andere 
Lernprodukte der sonstigen Mitarbeit erfolgt eine Leistungsrückmel-
dung, bei der inhalts- und darstellungsbezogene Kriterien angesprochen 
werden. Hier werden zentrale Stärken als auch Optimierungsperspektiven 
für jede Schülerin bzw. jeden Schüler hervorgehoben. 
 
Die Leistungsrückmeldungen bezogen auf die mündliche Mitarbeit erfol-
gen auf Nachfrage der Schülerinnen und Schüler außerhalb der Unter-
richtszeit, spätestens aber in Form von mündlichem Quartalsfeedback  
oder Eltern-/Schülersprechtagen. Auch hier erfolgt eine individuelle Bera-
tung im Hinblick auf Stärken und Verbesserungsperspektiven.  
 

Mündliche Abiturprüfungen 

Auch für das mündliche Abitur (im 4. Fach oder bei Abweichungs- bzw. 
Bestehensprüfungen im 1. bis 3. Fach) wird ein Kriterienraster für den ers-
ten und zweiten Prüfungsteil vorgelegt, aus dem auch deutlich wird, wann 
eine gute oder ausreichende Leistung erreicht wird. 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 

In der Einführungsphase wird das aktuelle Lehrwerk „Dorn/Bader Physik 
Gymnasium SekII (Einführungsphase)“ eingeführt. 

In der Qualifikationsphase steht die Beschaffung eines neuen, lehrplan-
konformen Lehrwerks noch an.  

Bisher erhalten die Schüler das Lehrwerk „Metzler Physik (Gesamtband)“ 

 



 

3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergrei-
fenden Fragen  

Die Fachkonferenz Physik hat sich im Rahmen des Schulprogramms für 
folgende zentrale Schwerpunkte entschieden: 

Zusammenarbeit mit anderen Fächern 

Durch die unterschiedliche Belegung von Fächern können Schülerinnen 
und Schüler Aspekte aus anderen Kursen mit in den Physikunterricht ein-
fließen lassen. Es wird Wert darauf gelegt, dass in bestimmten Fragestel-
lungen die Expertise einzelner Schülerinnen und Schüler gesucht wird, die 
aus einem von ihnen belegten Fach genauere Kenntnisse mitbringen und 
den Unterricht dadurch bereichern.  

 

Exkursionen 

In der gymnasialen Oberstufe sollen in Absprache mit der Stufenleitung 
nach Möglichkeit unterrichtsbegleitende Exkursionen durchgeführt wer-
den. Diese sollen im Unterricht vor- bzw. nachbereitet werden. Die Fach-
konferenz hält folgende Exkursionen für sinnvoll:    

EF 1: Besuch eines Science Centers 

Q1.1: Besuch eines Industrieunternehmens  

Q2.1: Besuch einer Physikveranstaltung einer Universität am Tag der of-
fenen Tür 

Q1.2: Besuch des Teilchenbeschleunigers „Delta“ an der Universität 
Dortmund 
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4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Evaluation des schulinternen Curriculums 
 
Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als 
„lebendes Dokument“ zu betrachten. Dementsprechend werden die Inhal-
te stetig überprüft, um ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die 
Fachkonferenz trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und 
damit zur Qualitätssicherung des Faches Physik bei. 
 
Die Evaluation erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrun-
gen des vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet 
und eventuell notwendige Konsequenzen und Handlungsschwerpunkte 
formuliert.  
 
Fachgruppenarbeit 
Die folgende Checkliste dient dazu, den Ist-Zustand bzw. auch Hand-
lungsbedarf in der fachlichen Arbeit festzustellen und zu dokumentieren, 
Beschlüsse der Fachkonferenz zur Fachgruppenarbeit in übersichtlicher 
Form festzuhalten sowie die Durchführung der Beschlüsse zu kontrollieren 
und zu reflektieren. Die Liste wird regelmäßig  überabeitet und angepasst. 
Sie dient auch dazu, Handlungsschwerpunkte für die Fachgruppe zu iden-
tifizieren und abzusprechen. 
 


